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N a c h r i c h t e n  

Unterstützung der 
Folterprävention 
VADUZ: Die Regierung hat in ihrer Sitzung 
vom 8. Februar 2000 beschlossen, die Vereini
gung zur Verhinderung von Folter mit einem 
freiwilligen Beitrag von 5000 Franken zu unter
stützen. Diese Vereinigung ist eine Nicht-Regie
rungsorganisation (NGO) mit Konsultativsta
tus bei der UNO und beim Europarat, die 1977 
vom Schweizer Jean-Jacques Gautier gegründet 
wurde und sich in den vergangenen Jahren ei
nen hervorragenden Namen im Bereich der 
Folterprävention gemacht hat. So spielte diese 
Organisation eine wichtige Rolle bei der Erar
beitung der Konvention des Europarats zur 
Verhütung von Folter sowie bei deren Umset
zung. Sie beteiligt sich auch aktiv an den Arbei
ten im Hinblick auf die Verabschiedung eines 
Zusatzprotokolls zur UNO-Konvention gegen 
die Folter, welches ein System von Besuchen 
unabhängiger Experten zur Überprüfung der 
Haftbedingungen in den Vertragsstaaten ein
führen soll. Liechtenstein unterstützt bereits 
seit einigen Jahren die Weltorganisation gegen 
die Folter, ebenfalls eine NGO, die sich gegen 
die Folter einsetzt. Im Gegensatz zu dieser 
N G O  konzentrieren sich die Tätigkeiten der 
Vereinigung zur Verhinderung von Folter aus
schliesslich auf die Vorbeugung von Folter, was 
auch der Hauptzweck der  beiden Konventionen 
des Europarats und der UNO ist. Für die kom
menden drei Jahre plant die Vereinigung unter 
anderem ein Programm, das darauf abzielt, na
tionalen NGOs in Afrika, Asien, Lateinamerika 
sowie Mittel- und Osteuropa Informations- und 
Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten, mit denen 
diesen NGOs die Beteiligung an den internatio
nalen Überprüfungsmechanismen im Bereich 
der Folterprävention erleichtert wird. Mit der 
Unterstützung dieses Programms bringt die Re
gierung die Bedeutung zum Ausdruck, welche 
Liechtenstein der internationalen Folter
prävention beimisst. (paß) 

Unterstützung für 
Kinderpsychiatrie 
VADUZ: Die Regierung hat in ihrer Sitzung 
vom 8. Februar 2000 beschlossen, dem Aufruf 
der Organisation für Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa (OSZE) Folge zu leisten 
und die Kinderabteilung des psychiatrischen 
Krankenhauses in Bendery, Moldau, mit einem 
freiwilligen Beitrag von 10 000 Franken zu un
terstützen. Die Situation auf der Kinderabtei
lung des psychiatrischen Krankenhauses in 
Bendery ist besorgniserregend und bedarf drin
gend der Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft. Die finanziellen Ressourcen, die 
das Krankenhaus für die Kinderabteilung be
reitstellen kann, reichen nicht aus, um genügend 
Personal einzustellen, um Medikamente zu be
schaffen oder gar um eine elementare 
Ernährung zu gewährleisten. ( p a f l )  

Konzession für Invest
mentunternehmen 
VADUZ: Die Regierung hat in ihrer Sitzung 
vom 8. Februar 2000 dem in Gründung stehen
den Seri-Value Europe Equity Growth eine 
Konzession als Investmentunternehmen erteilt. 
Der  Seri-Value Europe Equity Growth wird 
von der Serica Fondsleitung AG, Vaduz, verwal
tet. (pafl) 

R E K L A M E  

w i r u b a  
Wirtschaftsprüfungs- und 
Unternehmensbera tungs-Ansta l t  

Regierungschef sagte 
Unwahrheit 

Ausführungen von Mario Frick bezüglich Parkplatzbau entsprechen nicht der Wahrheit 

Regierungschef Mario Frick 
hat beim Pressegespräch be
züglich des Parkplatzbaus 
beim Zollamt Schaanwald die 
Unwahrheit gesagt. Mario 
Frick betonte, dass er keinen 
Zusammenhang zwischen dem 
Letzetunnel und dem LKW-
Parkplatz erkennen könne. 
Das Volksblatt erhielt gestern 
Kenntnis von Dokumenten, in 
welchen die Regierung jedoch 
gerade auf solche Zusammen
hänge verweist. Zudem bewei
sen diese Dokumente, dass die 
Regierung sowohl vor dem 
Letzetunnel als auch vor Mehr
verkehr kapituliert hat. Sie ge
traut es scheinbar nicht öffent
lich zuzugeben. 

Alexander Batliner 

Regierungschef Mario Frick beton
te am Dienstag im Pressegespräch, 
dass er  keinen Zusammenhang zwi
schen LKW-Parkplatz beim Zoll
amt Schaanwald/Tisis und dem Let
zetunnel sehe. Diese Aussage konn
te gestern sowohl im Volksblatt als 
auch im Vaterland nachgelesen 
werden. Das Vaterland schrieb: 
«Er (der Regierungschef) könne 
nicht verstehen, inwiefern eine 
Verbindung zwischen diesen beiden 
Projekten bestehe.» Das Volksblatt 
zitierte den Regierungschef mit 
den Worten: «Wir können nicht 
erkennen, wo der Konnex mit 
dem Letzetunnel sein soll. Den 
sehe ich nicht.» Diese Aussagen 
des Regierungschefs vor versam
melter Presse stimmen nicht mit 
den Aussagen eines Briefes an 
die Vorarlberger Landesregierung 
und auch nicht mit Protokollen 
einer Sitzung der Regierung mit 
Vertretern der Stadt Feldkirch 
überein. 

Die Aussagen von Regierungschef Mario Frick beim Pressegespräch vom 
Dienstag und die Bedenken in einem Brief an die Vorarlberger Landesregie
rung bezüglich Parkplatzbau beim Zollamt Schaanwald/Tisis widersprechen 
sich in ihrer Gänze. (Archivbild) 

Inhalte differenzieren 
Regierungssekretär Leonard 

Vogt schrieb am 28. April 1998 im 
Auftrag der Regierung einen Brief 
an die Vorarlberger Landesregie
rung. Darin kann nachgelesen wer
den: «Abschliessend möchte die 
Regierung des Fürstentums Liech
tenstein darauf hinweisen, dass der 
Ausbau dieses LKW-Stellplatzes 
auch im Zusammenhang mit dem 
geplanten Bau des Letzetunnels zu 
sehen ist.» Diese Aussage im Brief 
von Regierungssekretär Leonard 
Vogt genehmigte die Regierung in 
ihrer Sitzung vom 28. April 1998. 
Des Weiteren liegt dem Volksblatt 
eine Erinnerungsnotiz zu einem 
Gespräch vom 15. Juni 1998 über 
den LKW-Parkplatz beim Zollamt 

Schaanwald/Tisis vor. An diesem 
Gespräch nahmen unter anderem 
Regierungschef Mario Frick und 
Regierungsrat Norbert Marxer teil. 
Von österreichischer Seite waren 
der Bürgermeister und der Vize
bürgermeister der Stadt Feldkirch, 
Wilfried Berchtold und Günter 
Lampert, bei diesem Gespräch an
wesend. In der Erinnerungsnotiz 
kann nachgelesen werden: «Die 
liechtensteinische Seite sieht in der 
Verwirklichung des LKW-Abstell
platzes zwar nach wie vor auch die 
Wirkung einer Vorleistung für den 
Letzetunnel, indem verhindert 
wird, dass LKW-Staus im Hinnel 
auftreten können ...» Diese Se
quenzen beweisen, dass der Regie
rungschef beim Pressegespräch die 

Unwahrheit äusserte, indem er je
den Zusammenhang zwischen die
sen beiden Bauprojekten vernein
te. Zudem steht in einem Bericht 
des Tiefbauamtes bezüglich Beteili
gung am Parkplatz geschrieben, 
dass «unter dem Hinweis auf die 
Problematik Letzetunnel eine Be
teiligung seitens des Fürstentums 
Liechtenstein abgelehnt wird.» Das 
heisst: Die Regierung lehnte 1998 
die Beteiligung am Parkplatzbau 
wegen den Synergien zum Letze
tunnel ab. Am letzten Dienstag be
fürwortete die Regierung die Betei
ligung am Bau des Parkplatzes, da 
er  nicht mit dem Letzetunnel in 
Verbindung gebracht werden kön
ne. Dies bedeutet: Die Regierung 
hat vor dem Letzetunnel kapitu
liert! 

Regierung befürwortet 
Mehrverkehr 

Damit nicht genug: Aus den 
Schreiben kommt unmissverständ-
lich zum Ausdruck, dass die Regie
rung zusätzlichen Mehrverkehr ak
zeptiert. Im Brief vom 28. April 
kann nachgelesen werden: «Der ge
plante Ausbau des LKW-Stellplat
zes wird zweifelsohne zu einer Be
schleunigung der Abfertigungszei-
ten und damit zu einer Attrakti
vitätssteigerung des Grenzüber
gangs Schaanwald/Tisis führen.» In 
einem Bericht des Tiefbauamtes 
steht geschrieben: «Mit seiner Ein
bindung in das Gesamtkonzept 
könnten neben der günstigeren 
Ausformung des Parkplatzes er
hebliche Vorteile für die gesamte 
Abwicklung des grenzüberschrei
tenden Verkehrs erreicht werden.» 
Da Attraktivitätssteigerung Mehr
verkehr bedeutet, akzeptiert die 
Regierung Mehrverkehr. Trotz all 
dieser Zweifel befürwortet die Re
gierung den Bau dieses Parkplat
zes. Dies kommt einer Kapitulation 
gleich. 

Planen Sie den 
Schritt in die Selbständigkeit © 
Wir sind Ihr Partner für 

• die Gründung Ihrer Unternehmung 
• die Finanzierung und den Businessplan 
• das Finanz- und Rechnungswesen 
• die betriebliche Organisation 
• die Steuern und Abgaben 
• Wirtschafts- und Spezialprüfungen 
• Unternehmensbewertungen 

piTsiinliili - i'n|>af>iert - kompetent 

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen 
Besprechungstermin mit 

Mag. iur. Siegbert Hllty, dipl. Wirtschaftsprüfer 
Landstrasse 152 • FL-9494 Schaan 
Telefon +423 /237  40 4 0  • Fax + 4 2 3 / 2 3 7  4 0  4 9  

Vaduz akzeptiert Entscheidung der 
Regierung 

Kein Rekurs bei derVBI bezüglich Regierungsentscheid zu Konsultativabstimmungen 

Die Gemeinde Vaduz verzichtet 
auf die Anfechtung des Regie
rungsentscheides zu Konsultativ
abstimmungen. Damit steht fest, 
dass es Ende Februar in Vaduz kei
ne Abstimmung zur Ersatzstrasse 
geben wird. Nachfolgend veröf
fentlichen wir die Pressemitteilung 
des Gemeinderates. 
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Vaduz 

Der Gemeinderat 
hat gestern Abend 
folgende Be
schlüsse gefasst: 
1) Der Regie
r u n g s e n t s c h e i d  
wird zur Kenntnis 
genommen. Auf 

einen Weiterzug an die VBI wird 
verzichtet (einstimmig). 

2) Die konkreten Schritte für die 
Planung und den Bau der Entlas
tungsstrasse werden in die Wege 
geleitet (6 VU, 6 FBPL - 1 Gegen
stimme: FL) 

Gründe 
A m  18. Januar 2000 hatte der 

Gemeinderat aus folgenden Grün
den eine Konsultativabstimmung 
befürwortet: 
• Der Gemeinderat möchte der 
Bevölkerung bei wichtigen politi
schen Entscheidungen eine frühe 
Mitsprache einräumen 
• Der Gemeinderat will unnötige 

Planungskosten vermeiden, indem 
vor Einleitung von umstrittenen 
Projekten die Bevölkerung 
grundsätzlich Stellung beziehen 
kann 
• Die Durchführung einer Konsul
tativabstimmung anlässlich einer 
obligatorischen Landes-/Gemein-
deabstimmung kann mit geringem 
Aufwand erfolgen 
• Eine Konsultativabstimmung im 
Rahmen einer obligatorischen Ab
stimmung ist repräsentativer als ei
ne andere Meinungsumfrage per 
Telefon oder mittels Rückantwort-
couvert 
• Der einfachste, kostengünstigste 
und bequemste Weg, die Bevölke
rung über ihre grundsätzliche Mei
nung zu einem Projekt zu befragen, 
ist anlässlich einer obligatorischen 
Abstimmung 

Die Regierung hat nun gestützt 
auf ein Gutachten des Rechtsdien
stes am 8.2.2000 entschieden, dass 
neu generell jegliche Meinungsum
frage in Form einer Konsultativab
stimmung per Gesetz verboten ist. 
Bis heute waren gemäss einem 
Schreiben der Regierung vom 2.4. 
1997 nur jene Konsultativabstim
mungen unzulässig, welche Kredi
te, die in der Kompetenz des Ge
meinderates liegen und Gegen
stand des Referendums sind, betra
fen. Bei der vom Vaduzer Gemein

derat beschlossenen «Meinungs
umfrage in Form einer Konsultativ
abstimmung» handelt es sich weder 
um einen Kreditbeschluss noch um 
einen referendumsfähigen Ent
scheid. 

Der Gemeinderat hat daher bis 
heute zu Recht die Auffassung ver
treten, dass die Rechtslage bezüg
lich einer Konsultativabstimmung 
zum Bau einer Ersatzstrasse offen 
ist. Dies wurde auch von der Re
gierung unmissverständlich be
stätigt. Bekanntlich hatte die Ge
meinde Vaduz bereits im Juni 1996 
unter gleichen gesetzlichen Vorga
ben eine Konsultativabstimmung 
zur Verbreiterung des Rhein
damms durchgeführt, ohne dass 
diese von jemand in frage gestellt 
wurde. 

Im Vorfeld zur Abstimmung im 
Februar 2000 und auch in der Pres
se vertreten einzelne Personen 
nach wie vor irrtümlich die Mei
nung, dass bereits der Regierungs-
beschluss vom April 1997 generell 
Konsultativabstimmungen verbo
ten habe. Die Regierung führt in ih
rer neuesten Entscheidung dazu 
aus: «Die Regierung hat die Sach-
und Rechtslage erörtert, wobei na
mentlich überprüft wurde, ob ein 
Schreiben der Regierung vom 2. 
April 1997 bereits eine geeignete 
Rechtsgrundlage bildete, um die 

verbindliche Aussage über die Gül
tigkeit der Konsultativabstimmung 
machen zu können. Nachdem dies 
nicht der Fall war, wurde beim 
Rechtsdienst der Regierung ein 
Gutachten zur Frage der allgemei
nen Gültigkeit von Konsultativab
stimmungen eingeholt. 

Der Gemeinderat hat den aktu
ellen Regierungsentscheid zur 
Kenntnis genommen und auf einen 
Weiterzug an die VBI verzichtet. 
Die Meinungsumfrage in Form ei
ner Konsultativabstimmung war 
auf Ende Februar zusammen mit 
verschiedenen obligatorischen Ab
stimmungen vorgesehen. Es muss 
davon ausgegangen werden, dass 
eine definitive VBI-Entscheidung 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht vor
liegen würde. Die bei einem Wei
terzug an die VBI offene Rechtsla
ge wurde zu Unsicherheiten in der  
Bevölkerung führen und das Ab
stimmungsergebnis nach einhelli
ger Meinung des Gemeinderates 
verfälschen. Der Gemeinderat 
muss damit aufgrund des neuen 
Regierungsentscheides auf den 
Einbezug der Bevölkerung ver
zichten. Ein späterer Termin, zu
sammen mit einer anderen obliga
torischen Abstimmung, kommt für 
die Gemeinde nicht in Frage, weil 
damit das Projekt um Monate ver
zögert würde. 


